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Viertes Gesetz zur Änderung des Thüringer Personalvertretungsgesetzes 

Der BDK befürwortet ausdrücklich die vorliegenden Änderungen des Thüringer Personalvertre-
tungsgesetzes (ThürPersVG). 
Mit der zeitlich begrenzten Maßnahmen der Beschlussfassung der Personalräte mittels Umlauf-
beschluss, elektronischer Abstimmung oder Telefon- und Videokonferenz bis zum 31.12.2023 
würde ein sich bewährtes Arbeitsmittel, welches auch eine Arbeitserleichterung und Einsparun-
gen im zeitlichen, logistischen und finanziellen Bereich darstellt, entfallen. 

Gleichfalls unterstützen wir als Berufsverband, der in allen polizeilichen Personalräten des Frei-
staates Thüringen vertreten ist, die nun gesetzmäßige Klarstellung der sog. „Allzuständigkeit" in 
den §§ 2 Abs. 2 und 69 Abs. 1 ThürPersVG . Diese Änderung macht das Gesetzt zeitgemäß und 
für alle Beteiligten eindeutig anwendbar. 

Mit freundlichen Grüßen 

Landesvorsitzender 
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